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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bedburg 
 

betreffend 
den Bebauungsplan Nr. 14/Kaster 3. vereinfachte Änderung 

- Gebiet an der Albert-Schlangen-Straße in Kaster - 
 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
  § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch vom 11.03.2014 
   
 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 18.12.2013 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) den Bebauungsplan Nr. 14/Kaster, 3. verein-
fachte Änderung mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen.  
 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 14/Kaster, 3. Vereinfachte Ände-
rung liegt im Ortsteil Kaster zwischen den Straßen „Albert-Schlangen-Straße“ im 
Norden und Osten, dem Grundstück „Albert-Schlangen-Straße 23“ im Westen und 
der „St.-Rochus-Straße“ im Süden. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 3. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14/Kaster ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur bedarfsgerechten Nachverdichtung des Wohnungsbestandes an ak-
tuelle Wohnansprüche geschaffen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des 
Rates vom 18.12.2013 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 14/Kaster, 3. vereinfachte Ände-
rung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. 
§ 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
gemäß §10 Abs. 3 Satz 2 BauGB bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Zimmer 205, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, mon-
tags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann ein-
gesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 14/Kaster 3. vereinfachte Ände-
rung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
te geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
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geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
50181 Bedburg, den 11.03.2014 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 

 
Gunnar Koerdt 
 
 
 
 
 
Lageplan Bebauungsplan Nr. 14 / Kaster, 3. vereinfachte Änderung  
 

 

 
 

© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bedburg 
 

betreffend 
den Bebauungsplan Nr. 2/Rath 11. vereinfachte Änderung 

- Teilgebiet Rosenweg - 
 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
  § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch vom 11.03.2014 
   
 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 01.10.2013 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) den Bebauungsplan Nr. 2/Rath, 11. vereinfachte 
Änderung mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen.  
 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2/Rath, 11. vereinfachte Änderung 
liegt im Ortsteil Rath zwischen den Straßen „Am Rosenweg“ im Süden, „Frauweiler-
ring“ im Westen und dem „Fliederweg“ im Norden 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 11. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2/Rath ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur bedarfsgerechten Fortentwicklung des Wohnungsbestandes an aktu-
elle Wohnansprüche geschaffen werden. Gleichzeitig sollen bauordnungsrechtliche 
Gestaltungsfestsetzungen angepasst werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des 
Rates vom 01.10.2013 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 2/Rath, 11. vereinfachte Ände-
rung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. 
§ 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
gemäß §10 Abs. 3 Satz 2 BauGB bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Zimmer 205, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, mon-
tags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann ein-
gesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 2/Rath 11. vereinfachte Ände-
rung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
te geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
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geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
50181 Bedburg, den 11.03.2014 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 

 
Gunnar Koerdt 
 
 
 
 
 
 
Lageplan Bebauungsplan Nr. 2 / Rath, 11. vereinfachte Änderung  
 

 

 
 

© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bedburg 
 

betreffend 
den Bebauungsplan Nr. 30/Kaster 2. vereinfachte Änderung 

- Am Mühlenkreuz - 
 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
  § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch vom 11.03.2014 
   
 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) den Bebauungsplan Nr. 30/Kaster, 2. vereinfach-
te Änderung mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen.  
 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30/Kaster, 2. vereinfachte Ände-
rung liegt im Ortsteil Kaster südlich der Straße „Am Mühlenkreuz“ im Übergangsbe-
reich zum Neubaugebiet des Bebauungsplans Nr. 30a/Kaster und umfasst die Par-
zellen Gemarkung Kaster, Flur 22 Nr. 21 und 193 (teilweise) 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 2. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 30/Kaster ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die überbaubare Grundstücksfläche 
erweitert, um so eine maßvolle baulichen Nachverdichtung zu ermöglichen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des 
Rates vom 28.05.2013 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 30/Kaster, 2. vereinfachte Ände-
rung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. 
§ 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
gemäß §10 Abs. 3 Satz 2 BauGB bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Zimmer 205, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, mon-
tags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann ein-
gesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 30/Kaster 2. vereinfachte Ände-
rung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
te geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
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geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
50181 Bedburg, den 11.03.2014 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 

 
Gunnar Koerdt 
 
 
 
 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 30 / Kaster, 2. vereinfachte Änderung 
 

 
 

© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bedburg 
 

betreffend 
den Bebauungsplan Nr. 30/Kaster 3. vereinfachte Änderung 

- Teilgebiet an der „Gustav-Heinemann-Straße“ in Königshoven - 
 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
  § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch vom 11.03.2014 
   
 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) den Bebauungsplan Nr. 30/Kaster, 3. vereinfach-
te Änderung mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen.  
 
Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 30/Kaster, 3. Vereinfachte Ände-
rung liegt im Norden des Ortsteiles Bedburg-Königshoven östlich der Verlängerung 
der Gustav-Heinemann-Straße und besteht aus der Parzelle Gemarkung Kaster, Flur 
22, Nr. 223. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 3. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 30/Kaster ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist die dauerhafte planungsrechtliche Sicherung 
des dort bestehenden Waldkindergartens sowie die Ermöglichung seiner mit dem 
Umfeld verträglichen maßvollen Erweiterung.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des 
Rates vom 09.07.2013 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO 
verfahren worden ist. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 30/Kaster, 3. vereinfachte Ände-
rung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. 
§ 14 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
gemäß §10 Abs. 3 Satz 2 BauGB bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Zimmer 205, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, mon-
tags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, montags und donnerstags von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr sowie dienstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann ein-
gesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst 
Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 30/Kaster 3. vereinfachte Ände-
rung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag 
stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 
Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hät-
te geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der 
Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
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geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
50181 Bedburg, den 11.03.2014 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 

 
Gunnar Koerdt 
 
 
 
 
 
 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 30 / Kaster, 3. vereinfachte. Änderung 
 

 

 
© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Ö f f e n t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g 

 
betreffend den 

abschließenden Beschluss sowie die Genehmigung für die 47. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Bedburg - Waldwichtel – vom 12.03.2014 

 
 
 

hier: Bekanntmachung des abschließenden Beschlusses gem. § 6 sowie    
Anzeige der Erteilung der Genehmigung gem. § 6 Abs. 5 (BauGB)     
Baugesetzbuch 

 
 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 09.07.2013 gemäß § 2 i. V. m. § 
6 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), nach zuvoriger abschließender Beschlussfas-
sung über die im Rahmen der einzelnen Beteiligungsverfahren eingegangenen An-
regungen, den abschließenden Beschluss zum 47. Änderungsverfahren des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Bedburg nebst Begründung und Anlagen hierzu ge-
fasst. 
 
Ziel der 47. Änderung des Flächennutzungsplans ist die dauerhafte planungsrechtli-
che Sicherung des dort bestehenden Waldkindergartens sowie die Ermöglichung 
seiner mit dem Umfeld verträglichen maßvollen Erweiterung. Hierzu ist die entspre-
chende Symboldarstellung „Kindergarten“ in den Flächennutzungsplan aufgenom-
men worden. Der Geltungsbereich der 47. Änderung des Flächennutzungsplans liegt 
im Norden des Ortsteiles Bedburg-Königshoven östlich der Verlängerung der Gus-
tav-Heinemann-Straße. 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird im Übrigen auf den beige-
fügten Übersichtsplan verwiesen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die Bezirksregierung Köln, als höhere Verwaltungsbehörde, hat die Genehmigung 
gem. § 6 Abs. 1 BauGB zum o. g. Flächennutzungsplan mit Verfügung vom 
16.9.2013 (Az.: 35.2.11-29-52/13) erteilt. 
 
Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. Es wird bestätigt, dass 
der Wortlaut der Beschlüsse mit den Ratsbeschlüssen übereinstimmt und dass nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Der Wortlaut der Genehmigung lautet: 
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„Die Flächennutzungsplanänderung ist gem. § 6 BauGB am 16.9.2013 genehmigt 
worden. Köln, 16.9.2013, Im Auftrag Jeuck (gez. Jeuck)“ 

 
 

Inkrafttreten 
 

Die 47. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bedburg wird gem. § 6 Abs. 
5 Satz 2 BauGB mit dieser Veröffentlichung wirksam. 
 
Dieser Flächennutzungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab 
sofort bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 205, Am Rathaus 
1, 50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags und donnerstags von 
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie dienstags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt des Bauleit-
plans und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 

2, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach § 215 Abs. 1 BauGB dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von 7 Jahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, 
ist darzulegen. 
 

2. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 685) ebenso darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher 
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gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Bedburg, 12.03.2014 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 

 
Gunnar Koerdt 
 
 
 
 

Lageplan der 47. Flächennutzungsplanänderung 
 

 
 

© Katasteramt des Rhein-Erft-Kreis 
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